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Dokumentart / Beispiel Ersetzendes Scan-
nen zulässig?* 

Empfehlung / Pra-
xisbewertung Begründung / Hinweise Typischer Umgang im Verfah-

ren 

Eingangsrechnungen, Gut-
schriften, Kassenbelege 
(ohne besondere Formvor-
schrift) 

Ja, in der Regel zu-
lässig 

Standardmäßig er-
setzend scannen 

Ordentliches, dokumentiertes 
Verfahren ausreichend, keine be-
sondere Originalpflicht 

In Positivliste aufnehmen, Ori-
ginale nach QS-Frist vernich-
ten 

Standard-Verwaltungskorres-
pondenz (Briefe, Bescheide 
ohne Siegelpflicht) 

Ja, in der Regel zu-
lässig 

Ersetzendes Scan-
nen meist unkri-
tisch 

Beweiswert liegt im Inhalt, nicht 
in der Papierform 

In der E-Akte führen, Papier 
nach Regelprozess vernichten 

Formularanträge von Bürgern 
(ohne spezielle Schriftform) Ja, häufig zulässig 

Ersetzendes Scan-
nen mit Schutzbe-
darfsprüfung 

Bei Standardanträgen genügt bild- 
und inhaltsgleicher Scan, Original 
meist nicht zwingend 

Je nach Schutzbedarf in Posi-
tivliste, QS und Protokollie-
rung sicherstellen 

Personalaktenunterlagen (Le-
bensläufe, Nachweise etc.) 

Grundsätzlich mög-
lich 

Ersetzendes Scan-
nen nach Schutz-
bedarfsanalyse 

Hohe Vertraulichkeit, Original-
pflicht hängt von Detailnormen ab 

Schutzbedarf „hoch“: oft er-
gänzendes Scannen und län-
gere Aufbewahrung der Origi-
nale 

Arbeitsverträge (Standard-
fälle) Teilweise möglich 

Vorsicht: ergän-
zend scannen 
empfohlen 

Originalunterschrift kann in Streit-
fällen wichtig sein 

Digitale Akte plus Aufbewah-
rung der Originalverträge 

Tarifverträge, Betriebsverein-
barungen 

Meist nicht auf er-
setzendes Scannen 
angewiesen 

Eher ergänzend Geltung hängt nicht am einzelnen 
Papierexemplar 

Scan als Arbeitskopie, Origi-
nale im Organisationsarchiv 



 www.patronus-datenservice.de                                                             Negativliste von Dokumenten  

2 

Patronus Services GmbH - Hauptstraße 48, 01877 Demitz-Thumitz - Geschäftsführer: Torsten Schölzel - Handelsregister: Amtsgericht Dresden, HRB 39890 

Dokumentart / Beispiel Ersetzendes Scan-
nen zulässig?* 

Empfehlung / Pra-
xisbewertung Begründung / Hinweise Typischer Umgang im Verfah-

ren 

Notarielle Urkunden (z.B. 
Grundstückskauf, Ehevertrag, 
Gesellschaftsvertrag) 

Nein Nicht ersetzend 
scannen 

Öffentlicher Glaube, Beweiswert 
an Original gebunden 

Ergänzendes Scannen zulässig, 
Originale dauerhaft archivie-
ren 

Notarielle Testamente / Erb-
verträge Nein Nicht ersetzend 

scannen 
Für Nachweis und Vollzug werden 
Originalurkunden benötigt 

Nur ergänzend scannen, Origi-
nal beim Notar oder Gericht 

Eigenhändige Testamente 
(handschriftlich) Nein Nicht ersetzend 

scannen 
Handschrift und Unterschrift sind 
selbst Beweismittel 

Nur ergänzend scannen, Origi-
nale beim Nachlassgericht/Ar-
chiv 

Grundbuchauszüge mit öf-
fentlichem Glauben, Ausferti-
gungen 

Nein Nicht ersetzend 
scannen 

Öffentlicher Glaube, maßgeblich 
ist Ausfertigung/Original 

Ergänzender Scan, Originale 
für Register- und Vollstre-
ckungsvorgänge 

Standesamtliche Urkunden 
(Geburts-, Heirats-, Sterbeur-
kunden) 

Nein (bei Origina-
len/Erstschriften) 

Nicht ersetzend 
scannen 

Registerrechtliche Funktion, Origi-
nale maßgeblich 

Nur digitale Arbeitskopien, 
Originale im Standesamt 

Gerichtliche Urteile/Be-
schlüsse in Ausfertigung mit 
Siegel 

Für Vollstreckung 
nein 

Nur ergänzend 
scannen 

Vollstreckungstitel erfordern re-
gelmäßig Originalausfertigung 

Scan für E-Akte, Originaltitel 
gesondert verwahren 

Vollstreckungstitel (z.B. Voll-
streckungsbescheide, notari-
elle Titel) 

Nein Nicht ersetzend 
scannen 

Titelwirkung ist an das Original ge-
bunden 

Originale im Titelarchiv, Scans 
als Kopie 
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Dokumentart / Beispiel Ersetzendes Scan-
nen zulässig?* 

Empfehlung / Pra-
xisbewertung Begründung / Hinweise Typischer Umgang im Verfah-

ren 

Originalvollmachten (Prozess-
vollmacht, umfassende Ver-
tretungsvollmacht) 

Kritisch Eher ergänzend 
Echtheitsnachweis kann Original 
erfordern, Gerichte verlangen teils 
Originale 

Ergänzendes Scannen, Origi-
nale in Papierakte 

Wertpapiere (Sparbuch, Na-
mensaktienurkunde, Inhaber-
schuldverschreibung) 

Nein Nicht ersetzend 
scannen 

Papier ist Rechtsträger (z.B. Sa-
chenrecht am Papier) 

Nur ergänzend scannen, phy-
sische Verwahrung zwingend 

Schecks, Wechsel, Orderpa-
piere Nein Nicht ersetzend 

scannen 
Rechteinhaberschaft ist an das Pa-
pier gebunden 

Ergänzend scannen, Originale 
nach bank- bzw. rechtlichen 
Vorgaben 

Dokumente mit besonderen 
Sicherheitsmerkmalen (Holo-
gramm, UV-Merkmale etc.) 

Technisch schwer 
ersetzend 

In der Regel nicht 
ersetzend 

Sicherheitsmerkmale lassen sich 
nicht vollständig digital abbilden 

Ergänzendes Scannen, Origi-
nale für Authentizitätsprüfung 

Schriftstücke zu laufenden 
oder erwartbaren Rechts-
streitigkeiten 

Vom Einzelfall ab-
hängig 

Vorsicht: meist er-
gänzend 

Taktische und beweisrechtliche 
Gründe, Originale können ent-
scheidend sein 

Risikoanalyse, meist ergänzen-
des Scannen und Originalauf-
bewahrung 

Jahresabschlüsse, Lagebe-
richte (Papieroriginale) Je nach Rechtslage 

Häufig ersetzend 
möglich, aber prü-
fen 

Steuer- und Handelsrecht können 
Originalpflichten definieren, 
GoBD-konformer Scanprozess nö-
tig 

Abstimmung mit Rechnungs-
prüfung/Finanzamt, Verfah-
rensdokumentation anpassen 
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Dokumentart / Beispiel Ersetzendes Scan-
nen zulässig?* 

Empfehlung / Pra-
xisbewertung Begründung / Hinweise Typischer Umgang im Verfah-

ren 

Sozialleistungsakten (z.B. SGB 
II, SGB XII, Hilfe zur Pflege) 

Grundsätzlich er-
setzend möglich 

Differenziert, teils 
ergänzend 

Hoher Schutzbedarf, aber meist 
keine generelle Originalpflicht, 
spezielle Fachnormen beachten 

Schutzbedarfsanalyse, kriti-
sche Dokumente (z.B. Origi-
nalgutachten) eher ergänzend 

Medizinische Gutachten / At-
teste 

Meist ersetzend 
möglich 

Eher ergänzend, 
insbesondere in 
strittigen Fällen 

Datenschutz und Beweiswert; Ge-
staltung und Unterschrift können 
relevant sein 

Scan für Akte, Originale nach 
Risikobewertung und Fachab-
sprache 

Interne Vermerke, Aktennoti-
zen Ja Unkritisch erset-

zend 
Kein Originalzwang, Bestandteil 
der Verwaltungsakte 

Vollständig digital führen, Pa-
pier nach definiertem Prozess 
vernichten 

 
 
* „Zulässig“ bedeutet hier: rechtlich grundsätzlich möglich, wenn der Scanprozess formal sauber organisiert, dokumentiert und durchgeführt wird; 
im Einzelfall sind Spezialgesetze und eine juristische Prüfung maßgeblich. 


